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Flächennutzungsplanänderung Nr. J-2023-5F 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Henn“ 

Vorläufige Begründung 
 

Stand: 31.07.2023 
 
 

Parallelverfahren 
 
Es handelt sich um eine Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfahren gemäß  
§ 8 Abs. 3 BauGB.  
 
 
 

Lage und Größe 
 

 
Abbildung 1:  Lage des Plangebiets, unmaßstäblich 
 
 
Das Plangebiet befindet sich östlich des Frankenhardter Teilorts Hellmannshofen. Der Bebau-
ungsplan umfasst eine Teilfläche des Flurstückes Nr. 5238, Gemarkung Honhardt, mit einer Fläche 
von ca. 3,7 ha.  
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Das Plangebiet ist unbebaut und wird landwirtschaftlich bewirtschaftet. 
 
 
Das Plangebiet kann wie folgt kurz beschrieben / bewertet werden: 
 

- Gute Sichtbarkeit von Altenfelden und Hellmannshofen, 
- keine große Fernsicht, 
- Ackerfläche, 
- Einspeisung über Biogasanlage möglich, 
- Bündelung von erneuerbaren Energien möglich. 

 
 
Entsprechend dem Kriterienkatalog zur „Standortsuche Freiflächenphotovoltaik Frankenhardt“ 
wurden die Flächen als geeignet eingestuft. 
 

 
Abbildung 2:  Blick auf den westlichen Teil der Fläche 
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Abbildung 3:  Blick auf den östlichen Teil der Fläche 
 
 
 

Bisherige Planungen 
 
Flächennutzungsplan 
 
Die betreffende Fläche ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Crailsheim als landwirtschaftliche Fläche dargestellt und soll in eine Sonder-
baufläche mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ umgewandelt werden.  
 
Da die geplante bauliche Nutzung von den Festsetzungen des Flächennutzungsplans abweicht, 
ist eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Diese kann im Parallelverfahren ge-
mäß § 8 Abs. 3 BauGB erfolgen.  
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Gegenüberstellung Bestand und Planung 
 

 
Abbildung 4:  Ausschnitt rechtskräftiger Flächennutzungsplan der VVG Crailsheim, 

unmaßstäblich 
 

 
Abbildung 5:  Geplante Flächennutzungsplanänderung Nr. J-2023-5F,  

unmaßstäblich  
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Bebauungsplan 
 
Das Plangebiet befindet sich im unbeplanten Außenbereich.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Frankenhardt hat in seiner Sitzung am 24.07.2023 den Aufstel-
lungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächenphotovoltaikanlage Henn“ 
gefasst. Im Rahmen des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Sondergebiets „Freiflächen-
photovoltaikanlage“ geplant.  
 

 
Abbildung 6:  Abgrenzungsplan vorhabenbezogener Bebauungsplan  

„Freiflächenphotovoltaikanlage Henn“ in Reishof  
vom 24.07.2023, unmaßstäblich 

 
 
 

Ziele und Zwecke der Planung 
 
Die Gemeinde Frankenhardt möchte mit der Ausweisung geeigneter Flächen für den Bau von 
Freiflächenphotovoltaikanlagen einen Beitrag zur Energiewende in Deutschland leisten. 
Maßgeblich für die Flächenbewertung war der Kriterienkatalog zur „Standortuntersuchung 
Freiflächenphotovoltaik Frankenhardt“ der Gemeinde.   
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Umweltbelange 
 
Ein Umweltbericht wird im weiteren Verfahren erstellt. 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
Stadtverwaltung Crailsheim 
Ressort Stadtentwicklung 
Sachgebiet Stadtplanung  
 
Crailsheim, den 31.07.2023 
 
 
………………………………….. 
Andreas Groß M. Eng. 
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